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1. ALLGEMEINES 

1.1 Anlass und Ziel der Änderung des Bebauungsplans 

Die Firma Krämer verfolgt das Ziel, im Gemeindegebiet der Stadt Bornheim einen Reitsport-
handel zu errichten. Dieser Einzelhandelsbetrieb mit 1.350 m² Verkaufsfläche hat eine sehr 
spezielle, nicht zentrenrelevante Sortimentsstruktur und zieht Kunden aus einem großen Ein-
zugsbereich an. Daher ist eine verkehrsgünstige Lage Prämisse für die Ansiedlung. Die Flä-
chen des Plangebietes bieten optimale Standortanforderungen. 

Derzeit ist die Fläche des Plangebiets im rechtsgültigen Bebauungsplan Ro 18 als Teil eines 
Sondergebietes festgesetzt. Als bauliche Anlagen sind hier Stellplätze und ein Werbepylon zu-
lässig. Daher ist zur Schaffung des Baurechts für das geplante Vorhaben eine Änderung des 
Bebauungsplans erforderlich. 

Der Flächennutzungsplan, der die zulässigen Nutzungen im Sondergebiet durch entsprechende 
textliche Darstellungen weit einschränkt, muss diesbezüglich geändert und um die Zweckbe-
stimmung „Reitsporthandel“ erweitert werden. Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 
im Parallelverfahren. 

1.2 Lage und Beschreibung des Plangebietes/ räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich im Westen des Bornheimer Stadtgebiets, östlich der Ortslage 
Roisdorf. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Zufahrt zur A 555. Das Plangebiet grenzt im 
Nordwesten an die Herseler Straße (L 118) und im Nord- und Südosten an die Alexander-Bell-
Straße.  

Das Gebiet umfasst die Flurstücke 171 tlw. und 258 tlw., Flur 18, Gemarkung Hersel der Stadt 
Bornheim. Der Bereich des Plangebietes der Änderung umfasst eine Fläche von ca. 6.560 qm.  

Die Topographie des Geländes ist eben. 

Die Fläche wird derzeit als Grünfläche genutzt. Sie liegt innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans Ro 18. Gemäß dem rechtsgültigen Bebauungsplan Ro 18 ist im Bereich der 
Planänderung ein Bereich für Werbepylone festgesetzt, Stellplätze sind zulässig.  

Die angrenzenden Flächen werden gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans für den 
großflächigen Einzelhandel genutzt. Somit sind im Sondergebiet bereits drei großflächige Ein-
zelhandelbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten ansässig. Dabei handelt es sich 
um ein Möbelhaus mit 30.000 m² zulässiger Verkaufsfläche und einen Möbel-Abholmarkt mit 
4.500 m² Verkaufsfläche (für beide Möbelgeschäfte sind insgesamt 2.500 m² Verkaufsfläche für 
Randsortimente zulässig) sowie einen Baumarkt mit Gartencenter mit 13.000 m² zulässiger 
Verkaufsfläche (inkl. 700 m² Verkaufsfläche für Randsortimente). 

1.3 Verfahren zur Änderung 

Aufgrund der umfangreichen Änderungen gegenüber dem BP Ro 18 hinsichtlich der überbau-
baren Grundstücksfläche und der Art der Nutzung wird für die Änderung das Regelverfahren 
durchgeführt. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren. 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

2.1 Formelle Planungen 

2.1.1 Regionalplanung 

Der Regionalplan für den Regierungs-
bezirk Köln, Teilabschnitt Region Bonn/ 
Rhein-Sieg in der 2. Auflage, Stand 
2006, stellt für das Plangebiet einen 
„Bereich für gewerbliche und industrielle 
Nutzung (GIB)“ dar. 

GIB dienen eigentlich nicht der 
Unterbringung großflächiger Einzel-
handelsbetriebe. Dennoch wurde die 
Darstellung eines Sondergebiets im 
geltenden Flächennutzungsplan der 
Stadt Bornheim durch die Bezirks-
regierung genehmigt. Dieses Sonder-
gebiet soll in dieser Änderung des 
Flächennutzungsplanes nicht flächen-
mäßig vergrößert werden, es soll 
lediglich eine neue Nutzung dargestellt 
werden. Die Anfrage gemäß § 34 
Landesplanungsgesetz wurde am 17. 
Mai 2011 gestellt. 

 

2.1.2 Flächennutzungsplan 

Der aktuelle Flächennutzungsplan 
der Stadt Bornheim stellt für den 
Bereich der antragsgegenständli-
chen Flächen ein „Sondergebiet“ 
dar. In den textlichen Darstellun-
gen wird die Zweckbestimmung 
„Möbelmarkt, Baumarkt und Gar-
tenmarkt“ definiert. Weiterhin wird 
angegeben, dass für das Möbel-
haus 30.000 m² VK und für den 
Möbel-Abholmarkt 4.500 m² VK mit 
zusammen 2.500 m² VK Randsor-
timente zulässig sind. Für den 
Baumarkt sind 9.000 m² VK, für 
den Gartenmarkt 4.000 m² VK bei 
insgesamt 700 m² VK für Randsor-
timente zulässig.  

Das geplante Vorhaben entspricht 
demnach nicht den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans. Die 
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan 

textlichen Darstellungen müssen um die Zweckbestimmung „Reitsporthandel“ mit einer Ver-
kaufsflächenbegrenzung auf 1.350 m² ergänzt werden. Hierzu ist eine Änderung des Flächen-
nutzungsplans im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erforderlich. 

2.1.3 Schutzgebiete 

Im Landschaftsplan Nr. 2 „Bornheim“ 
des Rhein-Sieg-Kreises sind keine 
schützenswerten Bestandteile für den 
Bereich des Vorhabengebietes ausge-
wiesen. 

 

 

 

 

 

2.2 Informelle Planungen 

2.2.1 Kommunales Einzelhandelskonzept 

Im Entwurf des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Stadt Bornheim werden ein Hauptzent-
rum (Bornheim-Roisdorf) sowie zwei Nahversorgungszentren ausgewiesen (Hersel und Mer-
ten). Daneben werden Ergänzungsstandorte für die Nahversorgung und ein Ergänzungsstand-
ort für den zentrenverträglichen großflächigen Einzelhandel ausgewiesen. Das geplante Vorha-
ben liegt in diesem Ergänzungsstandort.  

2.2.2 Regionales Einzelhandelskonzept Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler (rak) 

Der Regionale Arbeitskreis rak hat im Rahmen eines regionalen Einzelhandelskonzepts in ers-
ter Linie einen Orientierungsrahmen für die Ausweisung zentraler Versorgungsbereiche, Sorti-
mentslisten und für die Beurteilung schädlicher Auswirkungen vorgegeben. Die Warengruppen 
der Reitsportartikel sind hierbei nicht betrachtet worden, so dass hier auf kommunaler Ebene 
eine Untersuchung der Zentrenrelevanz notwendig wird.  

3 BESCHREIBUNG DER PLANUNG 

3.1 Beschreibung des Vorhabens 

Die Firma „Krämer Reitsport“ plant auf dem Grundstück an der Alexander-Bell-Straße einen 
Reitsporthandel mit rund 1.350 m² Verkaufsfläche zu errichten. Das hochspezialisierte Sorti-
ment ist dabei breit gefächert und umfasst Reitsportzubehör, Futtermittel, Pferdepflegeartikel, 
Reitbekleidung etc. Auf dem Außengelände soll neben den notwendigen Parkierungsanlagen 
eine Vorführfläche entstehen, auf der die Artikel am Pferd ausprobiert werden können.  
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3.2 Standorteignung 

Der geplante Reitsportmarkt hat ein hochspezialisiertes Sortiment, das für Kunden aus einem 
großen Einzugsbereich attraktiv ist. Zur Errichtung des Marktes ist daher eine verkehrsgünstige 
Lage mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz erforderlich. 

Für das Vorhaben ist eine Grundstücksgröße von mindestens 6.000 m² notwendig. Zudem 
muss es auch für PKW mit Pferdeanhängern zugänglich sein. Ein solches Grundstück ist inner-
halb der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bornheim nicht verfügbar. 

Da es sich bei den Waren um i.d.R nicht zentrenrelevante Sortimente handelt, ist eine Lage in-
nerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs nicht erforderlich.  

3.3 Erschließung 

3.3.1 Verkehr 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die bestehenden Parkplatzflächen der eingangs 
genannten Einzelhandelsbetriebe. Die Ausfahrt des SO schließt über einen Kreisverkehr an die 
Alexander-Bell-Straße an, die über die L 118 unmittelbar an die A 555 und somit an den über-
örtlichen Verkehr angebunden ist. Auf ein Verkehrsgutachten kann hier verzichtet werden. Im 
Rahmen einer überschlägigen Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch den Betreiber 
werden 5 Besucher pro Stunde erwartet. Der Lieferverkehr beschränkt sich auf 2 Lieferungen in 
der Woche. Es kommt daher nur zu sehr geringen verkehrlichen Zusatzbelastungen, die von 
der bisherigen Erschließung gut abgewickelt werden können. 

Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans werden auch Flächen für den geplanten Aus-
bau des angrenzenden Radweges mit einbezogen, um diese Flächen für die Realisierung des 
Vorhabens zu sichern.  

3.3.2 Ver- und Entsorgung 

Das bestehende Sondergebiet wird nach dem Trennprinzip entwässert. Das Schmutzwasser 
wird über den Sammler in der Aller Straße zur Kläranlage abgeleitet. Das auf den öffentlichen 
und privaten Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser wird über ein Absatzbecken und 
ein Regenwasserrückhaltebecken in den Bonner Randkanal eingeleitet. Das auf den Dachflä-
chen anfallende Niederschlagswasser wird dezentral auf den Grundstücken über die belebte 
Bodenzone in den Untergrund eingeleitet. Eine Versickerung ist im gesamten Plangebiet grund-
sätzlich ohne zusätzliche Ableitung in einen Vorfluter möglich.1  

Diese Art der Entwässerung soll für das neue Vorhaben modifiziert werden. Das auf den befes-
tigten Flächen anfallende Wasser (Parkplatz- und Dachflächen) soll auf dem Grundstück versi-
ckert werden. Die dafür notwendige Befreiung von den Vorschriften der Wasserschutzgebiets-
verordnung der Wassergewinnungsanlage Urfeld des Wasserbeschaffungsverbandes Wesse-
ling-Hersel wird vor Baubeginn im Zusammenhang mit der wasserrechtlichen Erlaubnis bean-
tragt. 

Die Entwässerung wird abschließend im Baugenehmigungsverfahren geregelt. 

 

 

 

 
                                                
1 Vgl. Stadt Bornheim, Begründung zum Bebauungsplan RO 18, Seite 9; erarbeitet durch Pässler, Sundermann & 
Partner Architekten Stadtplaner, Leverkusen 
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4 BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 

4.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m.   
§ 11 Abs. 3 BauNVO): Sondergebiet 4 (Reitsporthandel) 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben, 
dass gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO nur im Kerngebiet oder in Sondergebieten (SO) zulässig ist. 
Da die Ausweisung eines Kerngebietes aufgrund der Gebietscharakteristik nicht in Frage 
kommt, soll ein SO für den großflächigen Einzelhandel mit der Zweckbestimmung „Reitsport-
handel“ ausgewiesen werden.  

Im Sondergebiet ist ein Vorhaben mit maximal 1.350 m² VK zulässig. Als Kernsortiment sind nur 
Sortimente aus dem Bereich „Reitsporthandel“ zulässig, die den folgenden Warengruppen zu-
zuordnen sind: 

• Sport- und Campingartikel (aus WZ-Nr. 47.64.2) 
• Reitsportmode (aus WZ-Nr. 47.71) 
• Reitschuhe und Stiefel (aus WZ-Nr. 47.72)  

Dies sind Sortimente, die nach Prüfung aufgrund ihrer Atypik als zentrenverträglich zu beurtei-
len sind.2 

Dabei wird die Verkaufsfläche für die zentrenrelevanten Kernsortimente „Reitsportmode“ und 
„Reitschuhe und Stiefel“ auf maximal 295 m² begrenzt.  

Als Randsortiment dürfen nur Warengruppen angeboten werden, die dem Kernsortiment sach-
lich zugeordnet sind. Die Verkaufsfläche für Randsortimente wird auf 25 m² begrenzt.  

Die Sortimentsabgrenzung bezieht sich auf die Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008), 
Ausgabe 2008 (herausgegeben vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden). 

Untergeordnet zu den Verkaufsflächen sind Nebenflächen wie Lager-, Verwaltungs-, Sanitär- 
und Restaurationsflächen etc. zulässig. Die Errichtung einer Vorführfläche, auf der die Waren 
vor Kauf am Pferd ausprobiert werden können, ist zulässig. 

4.1.1 Einordnung der Zentrenrelevanz des Vorhabens 

Ausschlaggebend für die Beurteilung der Übereinstimmung des Vorhabens mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung sowie von möglichen Konflikten mit kommunalen Planungen ist 
die Einordnung der Zentrenrelevanz der Sortimente. Diese wurde in der Auswirkungsanalyse 
zum Vorhaben „Reitsportfachmarkt Krämer“ in Bornheim, Alexander-Bell-Straße der BBE Han-
delsberatung vom Februar 2011 untersucht. 

Reitsportartikel gehören zum Großteil zu dem Wirtschaftszweig 47.64.2 „Einzelhandel mit Sport- 
und Campingartikeln“. Hierunter fallen zum Beispiel Futtermittel, Pflegemittel, Zubehör für das 
Pferd (Sättel, Zaumzeug, Decken, Anhänger, etc.).  

Zu einem kleineren Teil fallen aber auch Waren aus den Wirtschaftszweigen 47.71 bzw. 47.72 
„Einzelhandel mit Herren-/ Damenbekleidung und Bekleidungszubehör“ unter die Sortiments-
gruppe Reitsportartikel. Hierzu zählen spezielle Bekleidungsstücke wie z.B. Reiterhosen, Reit-
helme, Reitjacken, Turniermode, etc.  

Daneben können weitere Artikel (Bücher, DVDs, Geschenkartikel) das Sortiment ergänzen, die-
se sollen auf 25 m² der Gesamtverkaufsfläche angeboten werden. 

In der oben genannten Auswirkungsanalyse wurde untersucht, in wie weit einerseits die konkre-
ten Angebotsstrukturen in Bornheim als auch in den Nachbarkommunen, andererseits die Ei-
                                                
2 Vgl. Kapitel 4.1.1 
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genschaften des Sortiments Reitsportartikel selbst Argumente für oder gegen eine Einstufung 
als zentrenrelevant liefern. 

Zentrenrelevante Sortimente zeichnen sich dadurch aus, dass Sie im Zusammenhang mit ande-
ren Innenstadtnutzungen nachgefragt werden, viele Innenstadtbesucher anziehen, einen gerin-
gen Flächenanspruch besitzen und ohne Pkw transportiert werden können. Lediglich die Teil-
sortimente Bekleidung, Schuhe, Bücher und Schmuck (zusammen etwa 320 m² VK) können 
ohne PKW transportiert werden, alle anderen Prüfkriterien werden nicht erfüllt.  

Die Erhebung des Wettbewerbsgebiets zeigt, dass Pferdesportartikel nicht Teil des zentrenge-
bundenen Einzelhandels in Bornheim sind. Weder in Bornheim noch in den umliegenden Städ-
ten (Bonn, Meckenheim, Rheinbach, Brühl und Wesseling) sind vergleichbare Spezialgeschäfte 
innerhalb zentraler Versorgungsbereiche vorhanden.  

Die angebotenen Sortimente Bekleidung und Sportartikel fallen zwar gemäß dem Einzelhan-
delskonzept der Stadt Bornheim unter die Kategorie der zentrenrelevanten Sortimente, sie sind 
aber als sehr spezielle Form der Hauptsortimente, nämlich auf den Reitsport bezogen, unkri-
tisch in Bezug auf die Zentrenstruktur und somit als atypisch zu betrachten. Reitsportartikel und 
Reitsportbekleidung sind als atypischer Sonderfall innerhalb der Gesamtsortimente Sportartikel 
und Bekleidung nicht relevant für die Versorgungsbereiche im Einzugsgebiet. 

Daher wird festgestellt, dass das Kernsortiment Reitsportartikel in der Regel nicht als zentrenre-
levant einzustufen ist. Lediglich die Teilbereiche „Reitsportbekleidung, Schuhe und Stiefel“ sind 
zentrenrelevant. Von diesen zwar zentrenrelevanten Sortimenten werden keine schädlichen 
Auswirkungen erwartet, da diese speziellen Teilsegmente weder in den Zentren Bornheims 
noch in denen benachbarter Kommunen angeboten werden und somit atypisch sind. 

Darüber hinaus sind ergänzende Sortimente als Randsortimente zentrenrelevant. Da die Ver-
kaufsfläche für diese Artikel auf 25 m² begrenzt wird und somit weit unter 10 % der Gesamtver-
kaufsfläche liegt, können auch hier zentrenschädigende Auswirkungen ausgeschlossen wer-
den. 

Die Atypik des Vorhabens wird des Weiteren damit begründet, dass das Vorhaben betriebliche 
Besonderheiten aufweist, da sich das Angebotsspektrum auf ein schmales, äußerst spezialisier-
tes Warensortiment beschränkt3. Abschließend wird in der Auswirkungsanalyse aufgrund des 
schmalen Warenangebots und der Atypik im Hinblick auf die fehlende Zentrenrelevanz für das 
Vorhaben eine atypische Fallgestaltung i.S.v. § 11 Abs. 3 BauNVO konstatiert. Zu Auswirkun-
gen auf zentrale Versorgungsbereiche kommt es aufgrund der fehlenden Sortimentsüber-
schneidungen nicht. 

4.1.2 Übereinstimmung mit den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung 

Die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben bestimmt sich nach den Vorgaben des § 11 Abs. 3 
BauNVO, des 24a LEPro NRW sowie des Einzelhandelserlasses NRW. Darüber hinaus sind 
die Vorgaben des Regionalplans und des städtischen Einzelhandelskonzepts sowie des regio-
nalen Einzelhandelskonzepts der Region Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler (rak) zu beachten. 

4.1.2.1 Regionalplan 

Der für Bornheim gültige Regionalplan schließt unter Ziel 1 in den Bereichen für gewerbliche 
und industrielle Nutzung (GIB) nur solche großflächigen Einzelhandelsbetriebe aus, die auf-
grund ihrer Auswirkungen unter § 11 Abs. 3 BauNVO fallen. Demnach ist die Zulassung eines 
großflächigen Einzelhandelsbetriebes im GIB möglich, wenn dieser zwar großflächig ist, aber 
keine Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO hat. 

                                                
3 Vgl. BBE , Köln 2011: Auswirkungsanalyse zum Vorhaben „Reitsportfachmarkt Krämer“ in Bornheim, Alexander-
Bell-Straße, Seite 39 
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Die Auswirkungsanalyse vom Gutachterbüro BBE hat als Ergebnis eindeutig festgestellt, dass 
aufgrund des schmalen Warensortiments des Reitsporthandels und seiner Atypik im Hinblick 
auf eine fehlende Zentrenrelevanz eine atypische Fallgestaltung im Sinne von 
§ 11 Abs. 3 BauNVO vorliegt. Die Festlegungen des Regionalplans stehen dem Vorhaben da-
her nicht entgegen. 

Auf Flächennutzungsplanebene ist bereits die Darstellung eines Sondergebietes für den groß-
flächigen Einzelhandel erfolgt. Dieses Sondergebiet soll in dieser Änderung des 
Flächennutzungsplan nicht flächenmäßig vergrößert werden, es soll lediglich eine neue 
Nutzung dargestellt werden. Die Anfrage gemäß § 34 Landesplanungsgesetz wurde am 17. Mai 
2011 gestellt. 

4.1.2.2 LEPro 

Der § 24a LEPro definiert die Ziele der Raumordnung bezüglich der Zulässigkeit von Sonder-
gebieten für den großflächigen Einzelhandel. Die neuere Rechtsprechung (OVG: Urteil vom 
30.09.2009, 10 A 1676/08) hat die Festlegungen des § 24a LEPro als Grundsätze der Raum-
ordnung qualifiziert, die bei der kommunalen Bauleitplanung in der Abwägung berücksichtigt 
werden müssen. Im § 24a LEPro werden Grundsätze bezüglich der Ausweisung von Sonder-
gebieten mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel definiert. 

§ 24a LEPro sieht vor, dass großflächige Einzelhandelsbetriebe in zentrale Versorgungsberei-
che integriert werden müssen. Für Vorhaben mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten sieht 
§ 24a Abs. 3 vor, dass diese auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche ausgewiesen 
werden dürfen. Die Nachweise der fehlenden Zentrenrelevanz und der Atypik des Vorhabens 
wurden in Kapitel 4.1.1 erbracht. 

Voraussetzung ist, dass keine Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche vorliegt. Das 
erwartete Nachfragevolumen des geplanten Vorhabens „Reitsport Krämer“ innerhalb der 30-
Minuten-Fahrtdistanzzone liegt bei 6,1 Mio. € und in der 60-Minuten Fahrtzone bei 25,6 Mio. €. 
Demgegenüber steht ein erwartetet Umsatz von 2,5 Mio € im Jahr, wovon 1,2 Mio. € in der 30-
Minuten Fahrtzone und 2,3 Mio. € in der 60-Minuten Fahrtzone generiert werden. Somit liegt die 
Kaufkraftbindung in der 30-Minuten Fahrtzone bei 19%.4 

Es wird festgestellt, dass alle Sportartikelanbieter in zentralen Versorgungsbereichen innerhalb 
des Untersuchungsraums durch das Planvorhaben aufgrund der unterschiedlichen Sorti-
mentsausrichtung praktisch nicht tangiert werden. Selbst der „größte“ Konkurrent (Deckers in 
Bonn führt Reitsportartikel als Randsortiment auf 20 m² Verkaufsfläche) steht in keinem direkten 
Wettbewerbsverhältnis.5 

Somit werden die Anforderungen des § 24a LEPro erfüllt. 

4.1.3 Übereinstimmung mit dem Regionalen Einzelhandelskonzept 

Das Vorhaben entspricht in vollem Umfang den Vorgaben des regionalen Einzelhandelskon-
zepts Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler6. Auch für die Nachbarkommunen ist der Bereich Reitsport-
artikel aufgrund der Angebotsstrukturen nicht zentrenrelevant. Die vorhandene Verkaufsfläche 
für Reitsportartikel beträgt im tangierten Zentrum gerade einmal 20 m² was einen Beleg dafür 
darstellt, dass Reitsportartikel hier nicht die Funktionalität der Zentren bestimmen. Es werden 

                                                
4 BBE, Köln 2011: Auswirkungsanalyse zum Vorhaben „Reitsportfachmarkt Krämer“ in Bornheim, Alexander-Bell-
Straße; Seite 30 

5 BBE, Köln 2011: Auswirkungsanalyse zum Vorhaben „Reitsportfachmarkt Krämer“ in Bornheim, Alexander-Bell-
Straße; Seite 32 

6 BBE, Köln 2011: Auswirkungsanalyse zum Vorhaben „Reitsportfachmarkt Krämer“ in Bornheim, Alexander-Bell-
Straße; Seite 40f 
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keine Umsatzverlagerungen über 10% gegenüber den zentralen Versorgungsbereichen erwar-
tet.7 Die Abstimmung mit dem Regionalen Arbeitskreis erfolgte am 17.12.2010. 

4.1.4 Übereinstimmung mit dem Kommunalen Einzelhandelskonzept 

Der Standort ordnet sich in die Funktion des Ergänzungsstandorts ein. Hier sollen großflächige 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht nahversorgungs- oder zentrenrelevanten Sortimenten angesie-
delt werden. Der Nachweis der fehlenden Zentrenrelevanz wurde bereist in Kapitel 4.1.1 er-
bracht8 

4.2 Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 – 
21a BauNVO 

4.2.1 Grundflächenzahl/ Geschossfläche 

Die Grundflächenzahl wird analog zum rechtsgültigen Bebauungsplan im SO 4 auf 0,8 festge-
setzt. Somit wird sich das zulässige Maß der Versiegelung nicht erhöhen. 

4.2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO) 

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird im SO 4 auf 12 m festgesetzt. Bezugspunkt für 
die Ermittlung der maximalen Gebäudehöhe ist der Erdgeschossfußboden, der höchstens 0,5 m 
über der angrenzenden Erschließung (Gehweg oder Schrammbord) liegen darf, gemessen mit-
tig an der Straßenfront des Gebäudes. Die vorgenannten maximalen Gebäudehöhen dürfen für 
Anlagen zur Luftreinhaltung, Klimaanlagen, untergeordnete Dachaufbauten u.ä. ausnahmswei-
se um maximal 3 m überschritten werden, sofern deren Errichtung auf dem Gebäude ansonsten 
technisch nicht möglich ist. Die jeweiligen Ausnahmen sind auf die sich aus immissionsschutz-
rechtlichen Gründen ergebende technisch notwendige Höhe zu beschränken. 

Bei der Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen wird sich an der zulässigen Höhe der um-
liegenden Bebauung orientiert. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist eine Gebäudehö-
he von 12 m zulässig, die angrenzenden Fachmärkte haben zulässige Höhen von 13-18 m. 

4.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 1 BauNVO) 

Innerhalb des SO 4-Gebietes wird gemäß § 22 Abs. 1 BauNVO eine offene Bauweise festge-
setzt. Hierdurch fügt sich die neue Bebauung bestmöglich in den Bestand ein. 

4.4 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB   
 i.V.m. § 23 BauNVO) 

Die Überbaubare Grundstücksfläche wird mittels Baugrenzen festgelegt. Sie umfasst Teile des 
Bereiches, der im BP RO 18 als Fläche für Werbepylone, also andere bauliche Anlagen, fest-
gesetzt war. Die Fläche fügt sich städtebaulich in die Baufelder der umliegenden Bebauung ein.  

Im Sondergebiet 4 kann auf der Haupteingangsseite zu den Kunden-Parkplätzen die festge-
setzte Baugrenze durch Vordächer und Haupteingänge ausnahmsweise bis zu einem Meter 
überschritten werden. Gleiches gilt bei Überdachungen für Lieferbereiche. 

                                                
7  BBE, Köln 2011: Auswirkungsanalyse zum Vorhaben „Reitsportfachmarkt Krämer“ in Bornheim, Alexander-Bell-
Straße; Seite 40 
8  BBE, Köln 2011: Auswirkungsanalyse zum Vorhaben „Reitsportfachmarkt Krämer“ in Bornheim, Alexander-
Bell-Straße; Seite 41 
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In dem mit Vorführfläche gekennzeichneten Baufenster ist nur die Errichtung einer Vorführflä-
che zum Präsentieren und Testen der im SO angebotenen Waren am Pferd zulässig. 

4.5 Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Entlang der Zufahrt zum SO-Gebiet von dem Kreisverkehrsplatz aus dürfen auf einer Länge von 
40 m keine Parkplätze angeordnet werden, um einen reibungslosen Verkehrsablauf zu gewähr-
leisten. 

Entlang der Herseler Straße (L 118) und der Alexander-Bell-Straße werden weitere Verkehrs-
flächen festgesetzt. Diese werden für den geplanten Ausbau der Radwege benötigt. 

4.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Die Festsetzung des BP RO 18 hinsichtlich der Eingrünung der Grundstücksflächen im SO 4-
Gebiet zur Herseler Straße (L 118) und zur Alexander-Bell-Straße wird dem Sinn nach beibe-
halten. Durch den neu geplanten Radweg verschiebt sich diese Fläche leicht nach Süden. Die 
Fläche ist, soweit noch nicht erfolgt, mit Gehölzen analog der Pflanzenliste 4 flächig zu bepflan-
zen.  Ferner ist je volle 140 m² ein Baum analog der Pflanzenliste 2 bzw. 3 zu setzen. 

Die den Verkehrsflächen zugewandten Freiflächen sind gemäß der PG 4-Flächen zu begrünen. 
Somit soll eine anspruchsvolle Gestaltung entlang der öffentlichen Flächen sichergestellt wer-
den. 

Pro angefangene 5 Stellplätze ist je ein hochstämmiger Laubbaum analog Pflanzenliste 3 zu 
pflanzen. Dabei soll gewährleistet sein, dass mind. 40 % des späteren Kronentraufbereiches die 
Parkplätze überstellen. Die Bäume können dabei zum Teil auch in den mit PG 4 bezeichneten 
Flächen gepflanzt werden. 

Die Gestaltung der angrenzenden Parkplatzflächen muss im Übergangsbereich zur Herstellung 
einer einheitlichen Gestaltung übernommen werden. 

4.7 Nebenanlagen (§ 23 BauNVO i.V.m. § 14 BauNVO) 

Nebenanlagen nach § 14 (2) BauNVO, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, sind zulässig. 

4.8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m.          
§ 86 BauO NRW) 

Durch die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen werden die gestalterischen Ziele der Einfü-
gung in das Landschaftsbild und der Erreichung eines harmonischen Straßenraumes zusätzlich 
gesichert. Im Einzelnen sind u.a. Festsetzungen zur Untergliederung von langgestreckten Stra-
ßenfassaden, Begrenzungen der Werbeflächen und Begrünungen von fensterlosen Fassaden 
getroffen.  

4.8.1 Gebäudeabstände im SO-Gebiet 

Innerhalb des SO-Gebietes und zum angrenzenden GE-Gebiet hin, können gemäß § 6 (5) 
BauO NW geringere Tiefen als 0,8 H (Abstandsfläche) gestattet werden, wenn eine ausrei-
chende Belichtung von Aufenthaltsräumen und ein ausreichender Brandschutz gewährleistet 
sind. 
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4.8.2 Werbeanlagen 

Das Aufstellen und Anbringen von Werbeanlagen jeglicher Art ist, außer Eigenwerbung am Ort 
der Leistung, unzulässig. 

An Gebäuden sind Werbeanlagen bis zu einer Größe von maximal 10 % der Wandfläche zuläs-
sig. 

Werbeanlagen oberhalb der Traufe sind unzulässig.  

Im SO-Gebiet ist außerhalb eines Abstandes von 20 m zur Herseler Straße eine Anlage zur Ei-
genwerbung an einem Mast, Pylon oder dergleichen bis zu einer Höhe von max. 30 m über 
vorhandenem Gelände zulässig. Die Gesamtgröße der Werbetafeln darf maximal 8 m auf 15 m 
je Werbeseite betragen. Insgesamt sind maximal vier Werbeseiten zulässig. Wechselbilder sind 
unzulässig. Dieser Werbepylon soll der gemeinsamen Werbung der ansässigen Betriebe die-
nen. 

4.8.3 Einfriedungen 

Einfriedungen sind bis auf die Einfriedung des Regenrückhaltebeckens unzulässig. Es soll so-
mit ein einheitliches Bild mit den anderen bereits ansässigen Betrieben sichergestellt werden.  

Die Umzäunung der Vorführfläche in 1 m Höhe ist zulässig. 

4.8.4 Hinweise 

1. Wasserschutzgebiet der Wassergewinnungsanlage Urfeld: Das Plangebiet liegt in der 
Schutzzone III B der Wassergewinnungsanlage Urfeld, Wasserschutzgebietsverordnung der 
Bezirksregierung Köln vom 24.05.1994, Az.: 54.1.11.4.10-by 

2. Das Sammeln von Niederschlagswasser auf privaten Grundstücken in Wasserspeichern 
oder Zisternen zur Nutzung ist zulässig und wird empfohlen. 

3. Auf die Anzeigepflicht gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz NW sowie die Regelungen 
hinsichtlich des Verhaltens bei der Entdeckung von Bodendenkmälern gemäß § 16 Denkmal-
schutzgesetz NW wird verwiesen. Die Entdeckung von Bodendenkmälern auf einem Grund-
stück ist der Gemeinde bzw. dem Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Bonn unverzüglich 
anzuzeigen. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. 

4. Aus Gründen des Vogelschutzes sind Schutzmaßnahmen an großen Glasflächen und 
Nistmöglichkeiten bzw. -hilfen an Gebäuden vorzusehen. 

5. Auf die anbaurechtlichen Bestimmungen des § 28 StrWG NW wird hingewiesen. Insbe-
sondere ist das Verbot von Werbeanlagen in einem Abstand von 20 m zu angrenzenden Lan-
desstraßen zu beachten. Außerdem sind Beleuchtungsanlagen so aufzustellen und anzuord-
nen, dass der übergeordnete Verkehr der angrenzenden Landesstraßen nicht behindert oder 
geblendet wird. 

6. Liegt bezogen auf die öffentliche Entwässerung der abflusswirksame Befestigungsgrad 
eines Grundstückes bzw. einer wirtschaftlichen Einheit über 40 % muss der Grundstückseigen-
tümer auf seine Kosten eine private Regenrückhaltung installieren und auf Dauer betreiben. 

 

 

5 UMWELTBELANGE 

Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans wird eine detaillierte Ermittlung, Bewertung 
und Abwägung der Umweltbelange erfolgen. Dazu wird im weiteren Verlauf des Verfahrens ein 
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Umweltbericht erstellt. An dieser Stelle soll erst mal nur eine Benennung der Umweltgüter erfol-
gen. 

5.1 Landschaftsschutz 

Durch die Planung wird das Ortsbild nicht verändert. Die Umgebung ist bereits von Gewerbe-
bauten bzw. großflächigen Einzelhandelsbetrieben, geprägt. Zu diesen tritt nun ein Weiterer 
hinzu. 

5.2 Auswirkungen auf die Flora und Fauna 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen werden gering beurteilt. Die Vegetation im Plan-
gebiet ist von geringer ökologischer Wertigkeit und stark durch den Menschen geprägt (Grün-
fläche, Rasen). Planungsrelevanten Arten werden nicht vermutet. Nach derzeitigem Planungs-
recht (Bebauungsplan Ro 18) ist die Errichtung von Stellplätzen sowie eines Werbepylons zu-
lässig. Dies würde zu einer Versiegelung der Fläche führen. 

5.3 Auswirkungen auf Boden, Wasser / Grundwasser, Luft und Klima 

Derzeit besteht im Plangebiet kein Altlastenverdacht. Durch die Planung werden Auswirkungen 
auf das Schutzgut Boden durch die Versiegelung (Gebäude und Parkplatzflächen) entstehen. 
Dieser Eingriff wäre allerdings bereits zum heutigen Zeitpunkt zulässig, da auf der betroffenen 
Fläche auf Grund des rechtsgültigen Bebauungsplanes die Errichtung von Stellplätzen zulässig 
wäre. 

Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser soll an Ort und Stelle über ein Versi-
ckerungsbecken versickert werden. Somit werden Auswirkungen auf das Grundwasser mini-
miert. Gewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft werden als sehr gering beurteilt. 

5.4 Auswirkungen auf den Menschen/ Immissionen 

Entsprechend § 1 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes zu be-
rücksichtigen. Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen soweit 
wie möglich vermieden werden.  

Die Umgebung des Plangebietes ist ein großflächiges Gewerbegebiet. Auswirkungen der Pla-
nung auf gesunde Wohnverhältnisse bestehen demnach nicht. Auswirkungen auf die gesunden 
Arbeitsverhältnisse werden ebenfalls nicht erwarte, da das Vorhaben selbst keine Emissionen 
auslöst und der PKW/ LKW-Verkehr nur gering sein wird. 

Für die Naherholung hat das Plangebiet selbst keine Bedeutung, in der Umgebung grenzen 
landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 

5.5 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet sind keine Fundstellen von Bodendenkmalen bekannt. Sonstige Kultur- und 
Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
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Begründung  -VORENTWURF- 

 

Stand 06/2011 

Zur Ermittlung möglicher durch den Bebauungsplan entstehende Eingriffe in Natur und Land-
schaft wird ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Bei diesem muss nur der Eingriff 
ermittelt werden, der sich im Unterschied zu den Festsetzungen des BP RO 18 ergibt. 

Zur Ermittlung des Ausgleichs wird das Vereinfachten Verfahrens (Bewertung von Eingriffen in 
Natur und Landschaft, Arbeitshilfe für die Bauleitplanung, MSKS-MURL-MBW NRW 1996) an-
gewendet.  
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